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Sparkasse Pforzheim Calw
 / 
Merke:
Kunden zwischen 18 und 35 Jahren sind am stärksten abwanderungsgefährdet! 
Avalauftrag (Bürgschaft/Garantie)
An
Ansprechpartner
Sparkasse Pforzheim Calw
Poststraße 3 
75172 Pforzheim 
Die Sparkasse Pforzheim Calw  - nachstehend Sparkasse genannt  - wird beauftragt 
Bei einer Bürgschaft auf erstes Anfordern beachten sie bitte die Risikohinweise
auf Seite 2 dieses Auftrages
, Kontonummer 
zu übernehmen
Beschreibung des Avals
Begünstigter des Avals (Name und Anschrift)
Höchstbetrag des Avals in EUR
Wortlaut des Avals 
Art des Avals
Gegenstand des Avals
Laufzeit
Aushändigung der Urkunde
Umsatzsteuer
Zahlung
Belasten Sie mich/uns auf IBAN
mit Ihren Aufwendungen, Avalprovisionen und sonstigen
Entgelten. Ich erhalte von Ihnen eine Abrechnung. Diese Abrechnung kann auf dem Kontoauszug des Abrechnungskontos erfolgen.
Der am Quartalsende zu zahlende Mindestbetrag beträgt für Bürgschaften EUR 3,00. 	
Mehrere Auftraggeber
Mehrere Auftraggeber haften für die Verbindlichkeiten aus diesem Auftrag als Gesamtschuldner. Wird die Sparkasse von einem Auftraggeber befriedigt, so prüft sie nicht, ob diesem Ansprüche auf von ihr nicht mehr benötigte Sicherheiten zustehen. Sie wird solche Sicherheiten grundsätzlich an den Sicherungsgeber zurückgeben, soweit der leistende Auftraggeber nicht nachweist, dass die Zustimmung des Sicherungsgebers zur Herausgabe an ihn vorliegt
Offenlegungs- und Auskunftspflicht
Der Auftraggeber wird der Sparkasse oder einer von ihr beauftragten Stelle während der gesamten Laufzeit dieses Kredites bei Vorliegen eines sachgerechten Grundes Einblick in die aktuellen wirtschaftlichen Verhältnisse gewähren, hierzu aussagefähige Unterlagen (z. B. Bilanzen/Jahresabschlüsse, Einkommensteuerbescheide und -erklärungen, Vermögensübersichten usw.) übergeben, die benötigten Auskünfte zu erteilen und die Besichtigung seines Betriebes zu ermöglichen. Die Sparkasse ist auch aufgrund gesetzlicher und aufsichtlicher Vorgaben verpflichtet, sich die wirtschaftlichen Verhältnisse des Auftraggebers offenlegen zu lassen.
Die Sparkasse kann die dafür erforderlichen Unterlagen direkt bei den Beratern des Auftraggebers in Buchführungs- und Steuerangelegenheiten anfordern, sofern der Auftraggeber diese nicht nach Aufforderung durch die Sparkasse innerhalb einer angemessenen Frist von mindestens einem Monat bei der Sparkasse vorlegt. Soweit die genannten Unterlagen auf Datenträger gespeichert sind, ist der Auftraggeber verpflichtet, diese in angemessener Frist lesbar zu machen. Für den Fall, dass der Auftraggeber diese Verpflichtungen nicht erfüllt, ist die Sparkasse berechtigt, das Kreditverhältnis zur sofortigen Rückzahlung zu kündigen. Die Sparkasse ist berechtigt, bei Vorliegen eines sachgerechten Grundes die öffentlichen Register sowie das Grundbuch und die Grundakten einzusehen und auf Rechnung des Auftraggebers einfache oder beglaubigte Abschriften und Auszüge zu beantragen, ebenso Auskünfte bei Versicherungen, Behörden und sonstigen Stellen, insbesondere Kreditinstituten, einzuholen, die zur Beurteilung des Kreditverhältnisses erforderlich sind.
Allgemeine Geschäftsbedingungen und besondere Bedingungen
Für die Rechtsbeziehungen zwischen der Sparkasse und dem Auftraggeber gelten die Bedingungen für das Avalgeschäft, von denen der Auftraggeber ein Exemplar erhält, sowie ergänzend die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der Sparkasse. Die AGB können
- in den Geschäftsräumen der Sparkasse eingesehen werden und werden dort auf Wunsch zur Verfügung gestellt oder
- im Internetauftritt der Sparkasse in der Rubrik AGB abgerufen und nach Abruf ausgedruckt oder abgespeichert werden.
Hinweise
Bürgschaft auf 1. Anforderung Hinweise zur „Zahlung auf erstes Anfordern“ (siehe Seite 1):
Die Übernahme einer Bürgschaft auf erstes Anfordern kommt ausnahmsweise in Betracht, wenn:
- das Aval ein Bardepot ersetzt oder
- der Auftraggeber des Avals ein Kaufmann mit hinreichender Kenntnis von Garantierisiken ist 
Die Sparkasse ist berechtigt, auf die schlüssig vorgetragene Behauptung des Bürgschaftsfalles durch den Begünstigten die Bürgschaftssumme sofort auszuzahlen. Dafür reicht aus, dass der Begünstigte die in der Bürgschaftsurkunde genannten Bedingungen schriftlich darlegt, ohne irgendwie auf Einzelheiten des Geschäftsverhältnisses zwischen ihm und dem Auftraggeber hinzuweisen. Die Sparkasse kann bei Übernahme einer solchen Bürgschaftsverpflichtung gegen ihre Inanspruchnahme nämlich grundsätzlich keine Einreden oder Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis zwischen Auftraggeber und Begünstigtem erheben. Die Frage, ob die Inanspruchnahme zu Recht oder zu Unrecht erfolgte, bleibt dann gerichtlich zu klären, was für den Auftraggeber ein beträchtliches Risiko beinhalten kann. Die Sparkasse wird den Auftraggeber von der Zahlungsaufforderung und der Absicht zu zahlen, unterrichten.
         Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten nach dem Geldwäschegesetz (nur bei Einzelaval)         
Der Auftraggeber handelt im eigenen wirtschaftlichen Interesse und nicht auf fremde Veranlassung (insbesondere eines Treugebers):
Wirtschaftlich Berechtigter: Der Auftraggeber handelt im wirtschaftlichen Interesse und auf Veranlassung der nachfolgend aufgeführten Person(en): 
Vorname, Name, Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit, Anschrift, Steuer-/Wirtschafts-Identifikationsnummer*)
* Inländische Steuerpflichtige: Steuer-ID bei natürlichen Personen; Wirtschafts-ID bei sonstigen Steuerinländern wenn noch keine Wirtschafts-ID vergeben wurde, die für das Einkommen geltende Steuernummer)
Rechtsverbindliche Unterschrift Auftraggeber
Legitimationsprüfung gemäß Abgabenordnung/Identifizierung nach dem Geldwäschegesetz:
Vorname, Name, Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit, Anschrift, Steuer-/Wirtschafts-Identifikationsnummer*, Art der Legitimation (Ausweis-Art, Ausweis-Nummer, ausgestellt von) oder Verweis auf erfolgte Legitimation/Identifizierung:
Angaben geprüft und für die Richtigkeit der Unterschriften: 
am:
* Inländische Steuerpflichtige: Steuer-ID bei natürlichen Personen; Wirtschafts-ID bei sonstigen Steuerinländern (wenn noch keine Wirtschafts-ID vergeben wurde, die für das Einkommen geltende Steuernummer)
-
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